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Auszug aus der Verordnung zum Energiegesetz 
(Energieverordnung, EnV) Vom 09. Februar 2010 

§ 29. Eine standardisierte Meldung an das Amt für Umwelt und Energie genügt für die Installation 
von:  a) typengeprüften Öfen, Heizkesseln und Brennern;………… (AUE Melde und Messrapport) 
 
4. Feuerungsrevisionen 

a) Grundsatz 
§ 31. Feuerungen sind mindestens alle zwei Jahre durch ein Unternehmen zu revidieren, das unter 
Leitung einer Feuerungsfachperson mit eidgenössischem Fachausweis stehen muss. Das Ausbil-
dungsprofil für die Feuerungskontrolle muss den Vorgaben des Bundesamtes für Umwelt entspre-
chen. 
2 Die Revisionen sollen sicherstellen, dass die Emissionsbegrenzungen der Luftreinhalteverordnung 
eingehalten werden und die Anlage optimal eingestellt ist. 
 
b) Umfang der Revisionsarbeiten 
§ 32. Die Revision der Feuerungen umfasst: 
a) die Reinigung, Auswechslung oder Instandstellung von Filtern, Düsen und Regelorganen; 
b) die Prüfung der Funktion der Feuerung und der zentralen Regelungs- und Steuerungsanlagen; 
c) die Kontrolle und allenfalls Anpassung der Solleinstellungen von Temperaturen; 
d) die Abgasmessung im Rahmen der amtlichen Feuerungskontrolle nach Massgabe der Luftreinhal-
teverordnung. 
 
c) Revisionsrapport 
§ 33. Das Revisionsunternehmen trägt die bei der Revision ausgeführten Arbeitsgänge, die ersetzten 
Teile, seine Feststellungen über den Zustand der Anlage und das Ergebnis der Emissionsmessung in 
einen Revisionsrapport ein. 
2 Der Revisionsrapport ist unmittelbar nach der Revision dem Amt für Umwelt und Energie zuzustel-
len. Die Anlegebetreiberin oder der Anlagebetreiber erhält eine Kopie. Eine weitere Kopie 
bleibt beim Revisionsunternehmen. 
3 Die Anlagebetreiberin oder der Anlagebetreiber ist für die fristgerechte Zustellung des offiziellen 
Revisionsrapports verantwortlich. Ersatzrapporte können gegen eine entsprechende Gebühr beim 
Amt für Umwelt und Energie bezogen werden. 
 
d) Überwachung der Revisionspflicht 
§ 34. Das Amt für Umwelt und Energie führt ein Verzeichnis der Feuerungen. Es registriert die Revisi-
onsrapporte. 
2 Es lässt die Feuerungen stichprobenweise durch Emissionsmessungen prüfen. 
3 Es ermahnt säumige Betreiberinnen oder Betreiber und fehlerhaft arbeitende Revisionsunternehmen 
und ordnet die Behebung von Mängeln an. 
4 Es kann Revisionsunternehmen und Feuerungsfachleuten die Berechtigung zu Feuerungsrevisionen 
bis zu zwei Jahren absprechen, wenn sie ihre Aufgaben trotz Mahnung mangelhaft erfüllen. 
 
Wer den Energievorschriften zuwiderhandelt, wird nach dem Kantonalen Übertretungsstraf- 
gesetz vom 15. Juni 1978 geahndet. 
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